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TSV Heumaden - Tennisabteilung 
 

Es ist nicht möglich, eine Platz- und Spielordnung so zu verfassen, dass sie von allen Mitgliedern als 

perfekt angesehen wird. Wir bitten daher unsere Mitglieder als auch unsere Gäste, sich sportlich 

und fair zu verhalten.  

 

Diese Platz- und Spielordnung ist für alle Mitglieder und Gäste bindend. Mit Betreten der Anlage 

erkennen sie Mitglieder und Gäste diese Platz- und Spielordnung an.  

 

1. Bespielbarkeit der Plätze 
Über die Bespielbarkeit der Plätze entscheidet der Platzwart oder ein Ausschussmitglied. Die 

Anweisungen dieser Person sind zu befolgen.  

 

2. Spielberechtigung 
Spielberechtigt sind alle aktiven Mitglieder der Tennisabteilung. Gäste, die im Besitz einer gültigen 

Gastmarke sind, können die Plätze gemäß den unten genannten Regelungen benutzen.  

 

3. Spielbetrieb 
Grundsätzlich ist die Benutzung der Plätze nur in Tenniskleidung und mit Tennisschuhen zulässig. Die 

Räumlichkeiten des Vereinsheims sowie die Dusch- und Umkleideräume dürfen nicht mit 

Tennisschuhen betreten werden. Die Spielzeit beträgt 60 Minuten für ein Einzel und 90 Minuten für 

ein Doppel jeweils einschließlich „Abziehen“. Den wartenden Spielern ist unaufgefordert nach 60 

bzw. 90 Minuten Platz zu machen. Maßgebend ist die Platzuhr. Vor Ablauf der Spieldauer müssen 

die Plätze mit den vorhandenen Schleppnetzen kreisförmig abgezogen werden und die Linien sind zu 

fegen. Die Schleppnetze sind im Anschluss an die dafür vorgesehenen Haken zu hängen. Bei 

Trockenheit müssen die Plätze vor Spielbeginn ausreichend gewässert werden.  

 

4. Platzbelegung 
Die Vorbelegung eines Platzes kann frühestens eine Stunde vor der gewünschten Spielzeit und nur 

unter persönlicher Anwesenheit eines Spielers bis zum Spielbeginn durch Anbringen einer 

Spielmarke (Einzel) oder zweier Spielmarken (Doppel) erfolgen. Sind mehrere Spielzeiten 

hintereinander belegt, ist eine langfristige Vorbelegung, die sich aber unmittelbar anschließen muss, 

möglich.  

Eine Reservierung ohne Anwesenheit ist nicht möglich.  

Sind nach Ablauf von 10 Minuten nach Beginn des reservierten Spielbeginns die Spieler nicht 

anwesend, kann über den Platz anderweitig verfügt werden.  

Während der Spielzeit müssen die Spielermarken aller Mitspieler zeitrichtig angebracht sein. Eine 

erneute Belegung kann bei freien Plätzen sofort und bei hoher Nachfrage erst nach Ablauf einer 

Stunde erfolgen. Jugendliche erhalten das gleiche Platzbelegungsrecht wie Erwachsene.  

Mannschaften, die trainieren, dürfen nur dann mehr Plätze als geplant benutzen, wenn sonst keine 

Spieler auf der Anlage spielen wollen. Die Mannschaftsspieler dürfen das Training nicht nach vorne 

oder hinten verlängern, wenn es wartende Spieler gibt.  
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5. Trainerstunden und Mannschaftstraining 
Die für Jugend- und Mannschaftstraining reservierten Plätze sind durch einen separaten Aushang an 

der Magnetwand bekanntgegeben. Zusätzlich wird dieser Plan immer zu Saisonbeginn auf der 

Website veröffentlicht. Alle anderen Trainingsteilnehmen müssen während des Trainings ihre 

Spielmarken anbringen. Gäste haben eine Gästemarke zu lösen.  

 

6. Wettspielbetrieb 
Verbandsrunde, vom Abteilungsleiter oder Sportwart beschlossene Turniere und Jugend- bzw. 

Mannschaftstraining haben Vorrang vor dem allgemeinen Spielbetrieb. Über die Inanspruchnahme 

der Plätze entscheidet die Turnierleitung oder der Abteilungsleiter. Es ist mindestens ein Platz für 

den normalen Spielbetrieb freizuhalten, es sei denn, der Ablauf des Wettspiels oder die Wetterlage 

erfordert die Belegung aller Plätze.  

 

7. Gäste 
Gäste dürfen nur mit einer gültigen Gastmarke gegen eine Gastgebühr von 10,00 € pro Person und 

Stunde (Mitglieder des Gesamtvereins TSV Heumaden 7,50 € pro Person und Stunde, 

Schüler/Studenten 5 € pro Person und Stunde) spielen, sofern Plätze frei sind. Ausgenommen 

hiervon ist die Zeit von Montag bis Freitag von 18.00 – 20.00 Uhr. In dieser Zeit dürfen Gäste nicht 

spielen. Diese Regelung gilt nicht für Gäste, die mit einem Mitglied spielen.  

 

Mitglieder der Tennisabteilung haben immer Vorrang in der Platzbelegung. Dies bedeutet, dass eine 

Reservierung bei reinen Gastspielen nicht möglich ist und diese nur auf freien Plätzen spielen 

dürfen, soweit kein anderes Mitglied auf dem jeweiligen Platz stecken bzw. spielen möchte. Sollte 

jedoch ein Spiel bereits begonnen haben, kann dieses weitergeführt werden.  

 

Die Vordrucke für Gäste sind in der schwarzen Box neben der Magnetwand erhältlich. Jede Art von 

Gästemarken ist nicht mehr gültig. Gastspielstunden können nur wahrgenommen werden, wenn vor 

Spielbeginn der Vordruck vollständig ausgefüllt (mit Kugelschreiber) und unter Angabe von Name, 

Datum und Uhrzeit korrekt an der Stecktafel angebracht ist.  

Nach dem Spiel wird die Vorlage mit der Platzmiete in einen Umschlag gesteckt und in den 

Briefkasten geworfen. Platzbelegungen sind gemäß Spiel- und Platzordnung vorzunehmen.  

 

Heumaden, Mai 2017  

 

Der Abteilungsausschuss 

 

 

 

 

  


